
g &g » a
-K c 3 ~
'" ff i jpg|SU § | 3 #5

BfS -ST~ 8 »<*>w s e g ?& «

-»

Ö* n
1 g. 5 M J* CD

I Sb j§
1 - P 8 g. r=- je

" <ö>
KZ
KU

a * «* a
s « »ä § * ** «

M » _r> sr <F» c/>

P r-r « «

Amtliches

Kreis-
für den

Matt
Unterlahn-Kreis.

Amtlich» KM ffk die MmntmchmW des Fmdritsamtes md der Krelssusschoffes.
Tägliche Heilagr zur Dieter und Cmftr Zeitung.

Preise der Anzeigen:
Die einspaltige Zeile oder deren Raum 20 Pfg.,

ReNamezeile 50 Pfg.

Ausgabestellen:
In Diez : Rosenstraße 36.

In Bad Ems : Römerstrabe Sb.

Druck und Verlag von H. Chr. Sommer,
Diez und Bad Suis.

Verantw. f. d. Schrift !.Nich. Hein , Bad EmS.

9tr* 138 Diez, Samstag deu 6. Juni W17 57. Jahegeeng

Amtlicher Teil

Bekanntmachung
über eine Ernteflüchenerhebung im Jahre 1917.

Pom 30. Mai 1917.
Ter BundcSrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzhl. S . 3N,
folgende Verordnung erlasen:

8 1.
In der Zeit vom 15. bis 25. Juni 1917 werden durch

Befragung der Betriebsinhaber oder ihrer Stellvertreter
festgestellt:

Dic . Ernteflächen beim feldmäßigen Anbau von
1. Weizen

a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht,

2. Spelz — Dinkel, Fesen — sowie Einer und Einkorn
(Winter - und Sommersrucht ),

8. Roggen
a) Winterftucht,
b) Sommerfrucht,

4. Gerste
a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht,

5
a Gemenge aus den Getreidearten 1 bis 5,
7. Buchweizen,
8. Hirse,
9. Hülsensrüchten . .

(!) Erbsen und Peltischken zur Körnergewinnung,
b) Eßbohnen (Mangen -, Buschbohnen) zur Körmergv-

winnung,
c) Linsen zur Körnergewinnung,
d) Acker- (Sau -) Bohnen zur Körnergewutnung,
e) Wicken zur Körnergewinnung,
s) Gemenge ans "” ‘_ _ _aller Art untereinan¬

der oder mit Getreide oder anderen Körnerfrüchten
zur Körnergewinnung,

g)  Lupinen znm Unterpflügen , zur Grünfutter - oder

h) alle Arten Hülsensrüchte. außer Lupinen, zur Grün-
futtergewinnung . rein oder int Gemenge, mich mit
Getreide,

'10 . Oelsrüchten
a) Raps uird Rübsen,
b) Mohn,
c) übrige Oelsaaten (Leindotter , Senf , Sonnenblumen

und andere),
II . Gespinstpflanzen

a) Flachs (Lein),
b) Hanf,

13. Kartoffeln

!

a) Frühkartoffeln,
Spätkartoffeln,

13. Rüben und Wurzelfrüchten
a) Zuckerrüben,
b) Runkelrüben,
c) Kohlrüben (Meckrüben, Bodenkohtrabt, Muken,

d) Mmrülien , Wafferrübcn , Herbstrübett, Mvppel-
rüben (Turnips ),

e) Möhren (Karotten ),
14. Gemüse zur menschlichen Nahrung

a) Weißkohl,
b) alle sonstigen Kohlarten,
c) alle sonstigen Gemüsearten,

16. Ftttterpflanzen zur Grünsutter - und Heugeloiunung
a) Klee aller Art , auch mit Beimischung von Grasern,
&) SujETttE«
t) alle sonstigen Futterpflanzen (Serradella als

Hauptfrucht , Esparsette, Mais u. a .). auch tn
Mischung

sowie die Bewässert,ngs° und anderen Wiesen, die gesalitten
und nicht bestellten Ackerflächenund die Weide-bestellten

flächen.
8 2.

Die Erhebung erfolgt gemeindeweise. Die Ausführung
der Erhebung liegt den Genteindebehörden oder d«n zu diesem
Zwecke ernannten Sachverständigen oder Vertrauensleuten
ob.

8 8-
Die Erhebung erfolgt grundsätzlich durch Ottslisten.

Die Landeszentralbchürdeti köttnrn bestimmen, inivieweit
nebeii oder an Stelle von Ottslisten Fragebogen zu verwett-
den sind.

8 4.
Die Landeszenimlbehörden sind berechtigt, die Erhebung

auf andere Fruchte zu erstreckett und sonstige Aendertingen
der Fassung der Ottsliste vorzunehmen, insbesondere statt
Hektar ein anderes Flächenmaß vorzuschreiben.
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I

„,® fe  zuständige Behörde oder die von ihr Beauftragten
Perioneii srnd hefiitst, jitr Ermittlung richtiger Angaben
'm'rftb.te ^ inte[ll!d'cu  die Grundstücke der zur Angab- Per
SiSS und Messungen vorzuneh.mu, auch
?ii,-elne, ttJ ? af1' landwirtschaftliche« Güter oder
einzelner Grundstücke Auskunft von den Gerichts- oder
Steuerbehörden einzuholen.

8 7.
Die Landeszeutmlbehörden erlassen die Bestimmungen

zur Ausführung dieser Verordnung 1
kaiserlichen Statistischen Amte sind die Ausfiih-

Mngsbestimmungen bis zum 1t). Jum 1917 einzusenden.
§ 8.

Die Landeszentralbehördenhaben eine nach Bezirken
unteren Verwaltungsbehörden gegliederte Zusanunen-

Ergebnisse der Erhebung dem Kaiserlichen
-tatrstl,chen Amte brs zum 20. Juli 101? einzusenden.

8 9.
Tic Reichskartoffelstelle ivird ermächtigt, eine besondere

Eiheblmg über die Ernteslächen beim seldmäßigen Anbau
Von ,ilmhkartvsseli! Vvrzunehmen. Sie erläßt die näheren
fnSSf "' § H findet entsprechende

8 10.
Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Belriebsinba-

N- vorsätzlich die Angaben, zu denen sie auf Grund
^erorduung und der zu ihrer Ausführung erziehenden

Bestimmungen verpflichtet sind, nicht oder wissentlich un-
ilchttg oder unvollständig machen, lverden mit Gefängnis bis
MaNbestrast " mit ^ '^ltrafc bis zu zehntausend

Betriebs in Haber oder Stellvertreter von Betriebsinha-
^ fahrlasng die Angaben, zu denen sie auf Grund

dieser Verordnung und der zu ihrer Ausführung ergehenden
S “ “f n verpflichtet sind, nicht oder unrichtig oder

mi* m -» d-" '

§ 11.
rr  r, ie  Bundesratsbeschluß vom 1. Mai 1911 vorae-
Wegfall^ dlnbauerhebung kommt für das laufende Jahr in

8 12.

in Krastb ^ Ordnung tritt mit dem Tage der » erckündung
Berlin , den 20. Mai 1917.

Stellvertreter des Reichskanzstr,'
Dr.  Helfferich.

Xtr

I. 4620. Diez,  den 8. Juni 1917.
.«!!. «^ "Erate der Städte Diez. Bad Emsund Raffan und die Herren Bürgermeister der

Landgemeinden des Kreises.
Auf Grund der vorstehenden Bundesratsverordiluna soll

der (fi-nfrvS" 1 1 rr *4 .2 u n i d. J s. eine Erhebung
der Clnteckachen aller Feldfruchte und Futterpflanzen so-

S Cf£n und Viehweiden stattfinden. Die Aufnahme
er,treckt sich nur aus den f e l d m a ß i g c n Anbau. Gewächse
nVrh U1r̂f 6" îeinnaßig (d. h. in Hausgärten usw.) angebaut

bleiben außer Betracht. Die Feststellung erfolgt durch
Befragen der Betriebsinhaber oder deren Stellvertreter
Auch sind nicht nur die Angaben von Besitzern, sondern von
lEAchen Anbauern arrHunehmen. Im Bedar-fsfalle sind
für die Ausführung der Erhebung von den Gemeiirdebehör-
den Sachverständige oder Vertrauensleute hinzuzuziehen
E- sind die gesamten vom Betriebsinhaber beiv irischaste len
Flachen anzugeben, ohne Rücksicht davauL ob es sich-um
eignes L̂anö oder um Pachtland oder dergl. handelt, und
gleichviel, ob die Flächen innerhalb oder außerhalb des

imb zwar hat bie Bnciabc ber
eir --rsl'tat Xlüd,en  zur Ortsltst« berjeit flpn« cmeinbTln erfofnen. nn~

I *cc qiM^i 1' Betvi'rtschaftnilg vorgeiwmmeir  wird. Die Ernte-
flächen si nd ln preußi schen Morgen anzuaebe». önbFrp
,r1achenangabeil sind nicht zulässig."- - -

Im klebrigen verweise ich zur näheren Ausfiihruna auf
auf der Ortslrste abgedruckten Anleitungen? 6 f
Nach Abschluß der Ortsliste, die diesmal in dovvelter

' "^ ^ ^6ung aufzustellen ist, ist der Kopfdruck auf derselben
entsprechend auszufullen und die vorgeschriebene Beschei-
ingung von Ihnen abzugeben.

Betriebsinhaber oder deren Stellvertret er, die vorsätz-
üch vre Angaben , zu denen sie verpflichtet sind, nicht oder
wi sn'Utlich unri !,tlg oder unvollständig mach en, lverden mit
G e fä ng n i s bis  zu 0 M onaten  oder mit Geld-
stinfc bis zu 10 00ü Blarf  bestraft. Betr iebsinhaber
pp., die fahrlässig die Angaben, zu denen sie ver pflichtet sind
nicht̂ derunrickstig oder unvollständig machen. werden mit
Geldstrafe b is zu  3  000 Ma  r P -r-b« . « -
triebsleiter  hat die beideHtticke der Ortsliste anszuftillest
und die Richtigkeit der Eintragungen in beiden Listen in

, spalte 40 durch Unterschrift zu beschein igen.
. erforderlichen Fpxinulare gehen Ihnen in aus-
s eeû nder Menge zu. Mehrbedarf ist bei mir sofort  nn-
! Die aufgerechnete und ordnungsmäßigbescheini ate Orts-
! liste rst spätestens bis zum 2. Jul,  d . Js.  h ierlrn

vorzulegcn. Der Termin muß unter allen Umständen  Punkt'
licĥ eing ehalteu werden, zumal Ihnen auch zur Au sstellung
und Anfrecknnwg der Liste genügend Zeit gelassen wordene s
er rr xl‘:‘ iiebrigen bemerk? ich noch, daß bei der Zusammen¬
stellung der Ortslisten im Vorfahre vielfach Fehler unter-
laufen find Da die Kieisliste mit der größten Schnellia-
keit aufgestellt werden muß kann auf eine nähere Prüfung
der einzelnen Ortslisten nicht eingeganqen werden. Ich muß
daher unter allen Umständen erwarten, daß Sie bei der
Ausstellung und Aufrechnung der Listen m it  der grvß-

2* @o r gfalt  zu Werke gehen. Bei den Eintragungen ist
raiauf zu achten, daß die Summe der Eintragungen in den
«palten st bis ".) der Ortslisten mit der Eintragung in
«palte 40 srch deckt. Nach Aufrechnung der Liste ist hierauf
tchen" <Klt?n 1lut1  etwaige Unstimmigkeiten zu berich-

Der Küttigl. Landrat '
_ _ _ Duderstadt.

Bekanntmachung
liDcr das Schlachten von Tieren. Bom 2 Juni 1917

D» Bundesrdt hat ans Grund des 8 3 des Geietzes über
Mi1 Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl S 927)
folgende Perordnung erlassen:

8 1.
deim Schlachten von Rindern, einschließlich der Kälber

von schafcn und Ziegen darf der tznlsschnitt fSchächtichnitt)
nur beim rituellen Schächten durch die hierzu bestellten Schäch¬
te' "ngewendet werden. Im übrigen ist der Salssebultt ver¬löten. -
„ Ans Natscklachtnngen, bei denen die Zuziehuna cines
Schlächters nicht möglich ist, findet das Verbot Ab! i
keine Anwendung.

, ^ 8 2.
Z'Uwderhandlungeii gegdn diese Verordnung werten mit

Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis
eiiitaufendfiinshlindert Mark oder mit einer di.sei Strnsenbestraft.

§ 3.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Berkünduna in

lirast. Ter Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Au¬ßerkrafttretens.
Berlin,  den 2. Juni 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzler«
Dr. Helffertch.



Bklaunlmachnnk
iito fern Verkehr mit Msferu . Bmn 6, Juni m \7

Ter Bundesrat hat auf Grund des A 3 der Gesetze- über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß-
uo dmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesttzw. ' J 32 i)
solLLnde Verordnung erlassen:

* l
Ter Reichskanzler wird ermächtigt , die im Deutsch.-»

Reiche vorhandenen Fässer. soweit sie nicht von den Heeres-
veiwaltungen oder der ^ arineverioaltung für ihren Bedarf
in Unspruch genommen sind, für die Bersorguno des Inlandes
,n Anspruch zu nehmen.

8 2-
Ter Reichskanzler kann zur Durchführung des § 1 die

erforderlichen Bestimmungen treffen und Auskünfte fordern.
Er kann insbesondere die Herstellung und den Verbrauch der
Faiier sowie den Verkehr mit Fässern regelii , Bestandsauf¬
nahmen anordnen und Bestimmungen üb»r Beschlagnahme
and Enteignung treffen.

Bei Enteignungen wird im Streitfall der Uebernabmepreis
durch das Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft endgültig
festgesetzt. Nähere Anordnungen über die Besetzung des itze-
richts und das Verfahren trifft der Reichskanzler . '

_ 8 8
Ter Reichskanzler kann anordnen , daß Zuwiderhandlungen

gegen eine auf Grund des § 2 erlassene Bestimmung mit
Gefängnis bis zu einen, Jahre und mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft
werden, sowie daß neben der Strafe die Wsier auf die sich
die Zuwiderhandlung bezieht, ohne Unterschied, ob dem
ir .ler gehören oder nicht, eingezogen werden können

^ 8 4 .
Ter Reichskanzler kann die Befugnisse. die ihm nach dieser

Verordnung sowie im übrigen hinsichtlich des Verkehrs mit
Fässern zustehen, ganz oder teilweise durch ein -- seiner e»,sticht
unterstehende Behörde ausüben . Er bestimmt das Nähere
über Einrichtung , Geschäftskreis und Geschäftsgang dieser Be¬hörde

8 5.
Tn - Verordnung tritt am Tage der Verkündung in Kraft

Ter Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Aiüerk -aft-tretens . 1
Berlin,  den 6. Juni 1917.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. Helfferich.

ErNiirt etnr - Gemeind « oder ein äommmwlis -kno , ODtv
der nach tz i 'Abs 1 verliehenen Befugnis keinen Gebrauch
machen zu wollen , oder geben sie binnen einer ihnen von
der zuständigen Behörde gesetzten Erklärungsfrist keine Er¬
klärung ab, so gebt auf 'Antrag , des Kriegsaussebn ^ es für Er-
saysntter , G . m. b. H. in Berlin die Beftnn ' s ' am diesen
oder die von ihm bezeichnete Stelle über . T-ie Vorschriften
der 88 I, 2 finden in diesem Falle entsprechende Anwendung.

i * § 4
Hebe, Streitigkeiten , die sich ans der Durchführung der

W ! bis 3 ergeben, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde.

! ^ § 5
Tie Landeszentralbehörden erlassen diL erforderl .a en Aus¬

führungsbestimmungen . Sie bestimmen, wer als zuständige
Behörde und als höhere Verwaltungsbehörde anzusehe» ist.

8 6
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft.
Berlin,  den 6. Juni 1917.
Der 2 t e l l p e r t r e t e r des Reichskanzlers

Dr . Helfferich.

. Bekanntmachung,
betreffend Erhöhung des Wochengeldes. Vom st. Juni 1917.

Ter Bundesrat hat auf Grund des Gesetzes iifiu die
E»mächtig ung des Bnndesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl S . 327» fvlgende
Bcrordnnna erlassen.

8 i
Ter Betrag des Wochengeldes, welch.s nach, den Bekannt¬

machungen vom 3. Dezember 1914, 28. Januar und 23 'April
191f (Reichs -Gesetzbl. 1914 S . 492, 1915 S . 49, 2571 für Rech¬
nung des Reichs weiterhin zu zahlen ist, wird von einer Mart
ans ein und eine halbe Mark täglich erhöht.

8 2
Tie Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft.
Berlin,  den 6. Juni 1917.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
De . Helfferich.

Bekanntmachung
Über Schilfrohr . Vom 6. Juni 1917.

Ans Grund der Verordnung über Krieasmas -nahmcn zur
Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1913 -Reichs-
Gesetzbl. S . 401) wird verordnet:

8 '
Tic Landeszentralbehördcn tonnen Gemeind "« oder Kom-

muvolperbänden die BekiiMris verleihen das in ihren- Bezirke
wachsende Schilfrohr in grünem Zustand zu Futtcczwecken
abzuerutcn . Die Befugnis erstreckt sich nicht ai-t ' Schils-
r°JtV das der Eigentiimer oder sonstige Nntzunzsb -' rcchtiqie
sekbst zu diesem Zwecke erntet.

Tie Gemeinde oder der Kommunalverbana haben mm
bisherigen Eigentümer oder sonstigen Nntzungsberechtmten eine
angemessene Vergütung zu gewähren.

8 2
Jeder Besitzer eines Grundstücks im Bezirk einer Ge¬

meinde oder eines Kommunnlverbandes , denen die Besugnis
nach 8 I Abs. 1 verliehen ist, ist verpflichtet oer Gemeinde
oder dem Kommnnalverband oder den von ihnen beauftragten '
Personen das Betreten und Befahren seines Grundstücks zu
gestatten soweit dies zur Feststellung des Vorhandenseins
odet zur zweckentsprechenden Aberntung von S'chilfridr er-
forderlich ist. Aus Verlangen der znständigen Behörde hat
E? diesem Zwecke auch geeignete Plätze zur Trocknung des
Schilfrohrs gegen eine von der Gemeinde oder dein Kon,-
mnnalverbande zu gewährende aiigemefscne Vergütung zur
Verfüg .mg zn stellen . In gleicher Weise sind Besitzer von
KRhnen und ähnlichen Wasserfahrzeugen verv ..-icht»t, diel? zur
Aberiitung des Schilfrohrs gegen angemessene Vernutung zur
Versiigung zu stellen.

V A 354. Diez,  den 14. Juni 1917.
Bekanntmachung.

In nächster Zeit findet im Unterlahnkreise eine Revision
der Quittungskarten statt . Ttejenigeu Arbeitgeber , die noch
mit der Markenverwendung im Rückstand sein sollten , Weeden
daran ? hingewiesen , damit sie das Versäumte alsbald nach¬
holen Tie Nichtverwendnng von Beitragsmarken oder ihre
Verwendung in unzureichender Höhe ist mit Strafe bedroht.

Das Versichern,rgsamt
Der Borsitzende

Ä- V. :
Zimmer manu.

SiW«

Wdütamtlfdter Tel;

Elsässische Absage an Ribot.
WTB . Straß bürg,  12 . Juni . In der Schlußsitzung

der Ersten Kammer des Landtages hielt der Präsident Dr
Höffel eine Ansprache , in der es heißt:

Meine Herren ! Wir haben diesen Krieg nicht gewollt
Unser elsaß -lothringisches Volk hatte keinen dringenderen
Wunsch , als es möchte bleiben wie es war , keine andere
Ueberzengling als die , daß das Heil unseres Landes in im-i-
tere »l Festhalten an dem Bestehenden zn finden sei Wir
halten auch den Krieg 1879 nicht ersebnt . Wir sind alwr
damals durch völkerrechtlichen Friedensvertrag dem Deut-

' Trl:~~—“t! -7. _ / . ~



raten Meid) einbcrleibt Worben.  Dieser Friede ist ein  völker¬
rechtlicher Akt, welche, endgültig Recht geschaffen hat und
dauekird Elsaß-Lothringen mit  dem Deutschen Reiche ver¬
band Wir hatien unter derAegrde desselben Ivährcnd 43
Jahre die Segnungen des Friedens in bvllstem Maße ge¬
lassen Wir haben es miterlebt , wie in dieser Zeit dle Land¬
wirtschaft kräftig und lebensfähig sich -leben einer starken
Industrie entwickelte. 28tjr haben miterlebt die rapide Ent¬
faltung der Verkehrsmittel , die Errungenschaften der Technik
und der Wissenschaft. Wir haben initerlebt , wre aus dem
Gebiet der Menschlichkeitdas große sozialpolitische Problem
immer mehr der Lösung entgegengebracht wurde. Es wurde
uns schlecht anstehen, die Ruhe des kühlen Beobachters zu
beanspruchen angesichts einer Entwicklung, an der jeder im
großen und kleinen seinen Anteil hatte . Wir haben erfahren,
was wir am Deutschen Reiche haben. Es wäre Undank, dies
nicht anerkennen zu wollen . Cs ist nie so viel vom Natio-
nalitütenprinzip geschrieben und geredet worden wie heute.
Die Rationalität hat ihre Grundlage in Abstammung und
Sprache . Die amtlichen Ermittelungen , die auf den Volks¬
zählungen beruhen und auf den eigenen Angaben der Be¬
völkerung. ergeben in Elsaß-Lothringen 87 Prozent deutsch¬
sprechende, 12 Prozent französisch-sprechende und I Prozent
fremdsprachige Einwohner . Wo das Natftmalitatenprinziv
Elsaß-Lothringens hingravitiert , zeigen diese Zahlen zur Ge-
nüae Meine Herren ! Das Schicksal hat uns tm <;ahre 1871
wieder zu Deutschland geführt . Wir sind mit ihm wirtschaft¬
lich, ethnologisch und sprachlich eng verbunden. Wir sind
von der Ueberzeugung durchdrungen, daß für Elsaß-Loth-
rinoen eine ersprießliche und friedliche Zukunft nur im
Verband des Deutschen Reiches, zu dem wir treu stehen,
zu erhoffen ist. tLebhaiter Beftall .) 3ti dieser lleberzeugung
gehen wir heute auseinander und in der Hoffnung, daß
der gute Wille , den unser Kaiser zum Prinzip seiner Politik
vor einigen Monaten proklamierte , bald allgemeines Ver¬
ständnis ' finden möge/'

WTB . Straßburg,  12 . Juni . Bei der Schließung
der Zweiten Kammer des Landtags bon Elsaß-
Lot  lir i n a e n hielt Präsident Dr . Ricklin vor vollbesetztem
5m» se folgende Ansprache! Meine Herren ! Wir können Nicht
auseinandergehen . ohne dem Wunsch und der Hofftiung Aus¬
druck zu verleihen, daß uns bald ein ehrenvoller Friede
beschieden sein möge. Wir dürfen diesen Ruf nach Frieden
laut und nachhaltig erschallen lassen, da unser Land und
seine Bevölkerung unter diesem Krieg Unsägliches zu leiden
haben und es immer offenbarer wird , daß die Lo s l ö , u n g
Elsaß-Lothringens vom Deutschen Reich unter den gegne¬
rischen Kriegszielen eine hervorragende Stelle eii-mmmt.
Daher halte ich es für unsere Gewissenspflicht zu erklären,
daß das elsaß-lothringische Volk den Gedanken, daß um
seinetwillen dieses entsetzliche Blutvergießen foygesetzt
wetde, mit aller Entschiedenheit zurückweist, (Lebhafter
Beifalls und nichts anderes erstrebt, als rn ,emer unlös¬
baren Zugehörigkeit zum Deutschen Reich seine kulturelle,
wirtschaftliche und staatsrechtliche Zuluft unter vollster
Aufrechterhaltung seiner berechtigten .Eigenart zu pflegen
und zu fördern . lLauter Beifall aus allen Bunten ^ de^
Hauses.) Die im Felde stehenden tapferen Söhne unsres
Landes , unser Stolz und unsere Hoffnung, kämpfen und
sterben nicht nur um die Rettung und den Bestand des
Deutschen Reiches' sie haben noch ein besonderes Kriegs¬
ziel sie erkämpfen ihrem Heimatland die Gleichberechtigung
und Gleichstellung unter den deutschen Bundesstaaten , und
das deutsche Volk kann diesen tapferen , Helden̂ seinenDank
in keiner würdigeren und edleren Weise abstatten , als daß
es sie nach erkämpftem Frieden als gleich und vollbe¬
rechtigte Staatsbürger in ihre .Heemat znruckkehrenlagt.
(Lebhafter Beifall .) Vhr Beifall bezeugt mir , daß ich Ihnen
aus der Seele gesprochen habe. In diesem Sinne ruftn wir.

Elsaß-Lothringen , das Deutsche Reich, der deutsche Kaiser,
sie leben hoch, hoch, hoch!"

versuchte niedrere Make, die Reise fortzusetzen. Mm letzten
Male am I.  Mai , wurde aber ' »' mer von den Ha se » be-
Vörden g ebi ndert. Dem holländischen Dampfer Kel-
bergen erging es ebenso. Er kam Ende Februar mit einer
Getreideladung für die holländische Regierung von La Plata
i» Falmouth au . Während der dreimonatigen Liegezeit
durfte niemand von den Besatzungen an Land. Der von
Land bezogene Proviant wurde durch die Hafenpolizei an
Bord gebrächt. Kartoffeln lvurden nicht geliefert, von Fleuch
nur ein Pfund pro Mann und Woche. Es durften auch tom
englischeil Zeitungen an Bord gebracht werden, nur von der
Seemannsmission geschickte holländische Zeitung . Am . -
Mai ginaen die Mannschaften beider Schisst von Bord und
svvbnten eine Nacht in Falmouth . Tie Tagespension kostete
sechs Schilling . Am nächsten Tage wurden die Leute nach
London befördert , wo sie gleich an Bord gebracht wurden
und das Schiff nicht mehr verlassen dursten.

ManZfoll auch von den Feinden lernen!
Während unsere Feinde überall in energischer We'se ibre

Interessen Ivahrnehmen und alle Mittel anwenden, um uw,, , kann man ein Gleiches bau unseren
b ? S SauTten . So wird uns beisvielsweiieberichtet

daß von deutschen Geschäftsreisendenim zentralen Ausland
nicht die im Interesse unseres Landes,gebotene FL' rilckhaltunA
gewahrt werde. Vielfach sind Ausländer — besvnders in skan¬
dinavischen Ländern — durch deutsche Geschastsr.iwnvc über
Tai salben (Neuerungen auf technischem(gebiet unb ägnl)
genau unterrichtet, deren Geheimhaltung im vaterlandnchl.
Interesse dringend geboten wäre. Demgegenüber kann nicht oft
m'ld eindringlich genug darauf verwiesen werden, daß j' be
Aenßernng, welche' unseren Feinden irgendwie nützen kann,
Verrat ist und d'ie schwersten Folgen für unser Land, ««st
tapferes Heer und unsere Bevölkerung haben kann Deshalb
Vorsicht, Umsicht, Voraussicht!

Bom vüchertisch
F ü r di e Kä m p f e a n de r J.so n z o f r on t ist als eine

der besten G. Frehtags Karte der Jsonzosrout,
t |i | Nebenkarte: Umgebung von Görz mit dem Karstgcblet
1 : 150.000, Preis bei vorheriger Einsendung des Betrages
6 HO = •• M —.70, Verlag G. Frei,tag u. Berndl , Wie»
7 ' Schottenfeldgasse 62 (Robert Friese, Leipzig, Seemugstraiw
W> ?u empfehlen. Außerordentlich zahlreiche Namen und
eine gut verständlicheGeländezeichnung läßt die Haupt- wie
die Nebenkarte ersehen und erleichtert dadurch vie Vrrrsolgung
der Ereignisse Während die Nebenkarte das meistumstnttene
Su « S£ «i d »»k m  Ich,
tzerst deutlich zeigt, umfaßt die Hauptkarte da- Gebiet vom
Drautal bis zum Meer und vom ^atisana sis Laibach
Fiume, u. zw. in blemselben Maßstabe 1 : 350 000 wie die
Frevtagsche Karte von Tirol und in genauem An.chlusse an
weielbe die für K. 1 30 — Mk. 1.— bei vorheriger Ejn-
endmig' des Betrages erhältlich ist. Ebensoviel kostet jede

der beiden anderen vom italienischen Kriegsschauplätze noch
erschienenen Karten, die für die ganze Front und bu Berichten
Über Ereignisse zur See wie über d,e Beschießung von Küpen-
orten gute Anhaltspunkte zur Orientierung bllien .^ . Jede
Buchhandlung wie der Verlag G. Freytag u. Bern-t, Wien 7,
Schottenfeldgasse 62 (Robert Friese. Leipzig, seeburgstraße
96) liefert gegen Einsendung des betreffenden Betrages dir
angeführten Karten.

Auzeige «.

EngNsch« B ' r««wa >tiaung neutraler « chiff«.
Rotterdam,  13 . Juni . Der holländische Dampstr

Veen bergen, mit einer Salpeterladung für Rotterdam an
Kord , traf am 11. Februar in Falmouth ein . Der Kapitan

Rentei Schaumburg
verpachtet Ton » erstag , den 21 . Juni 1817 . von
nachmittags « Uhr ca. 14 Morgen Wiesen in der
Langengrund bei Schauuiburg vom 1 Januar 1818 ab m
Teilen auf mehrere Jahre . Zusammenkunft beim obersten
Weiher . ^ I8b
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